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AUS DEM STADTRAT

In der Woche vom 6. Mai bis 10. Mai 2024 tagen folgende Aus-
schüsse, Beiräte und Bezirksvertretungen

Dienstag, 7. Mai 2024

17.00 Uhr Ausschuss für Wirtschaft, Digitalisierung und Inter-
nationales, Aula des Gymnasiums am Stadtpark Uerdingen, 
Nikolaus-Groß-Straße 31

BEKANNTMACHUNGEN

BEKANNTMACHUNG 
ÜBER DAS RECHT AUF EINSICHT 
IN DAS WÄHLERVERZEICHNIS UND 
DIE ERTEILUNG VON WAHLSCHEINEN 
FÜR DIE WAHL ZUM EUROPÄISCHEN 
PARLAMENT AM 09. JUNI 2024

1.     Das Wählerverzeichnis zur Wahl zum Europäischen Par- 
lament für die Wahlbezirke der Stadt Krefeld wird in der Zeit 
vom 21. Mai 2024 bis zum 24. Mai 2024 während der allge-
meinen Öffnungszeiten im barrierefreien Erdgeschoss des 
Seidenweberhauses, Theaterplatz 1, 47798 Krefeld (Brief-
wahlbüro) für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme bereit-
gehalten. Jeder Wahlberechtigte kann die Richtigkeit oder 
Vollständigkeit der zu seiner Person im Wählerverzeichnis 
eingetragenen Daten überprüfen. Sofern ein Wahlberech-
tigter die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten von 
anderen im Wählerverzeichnis eingetragenen Personen 
überprüfen will, hat er Tatsachen glaubhaft zu machen, aus 
denen sich eine Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des 
Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das Recht auf Über-

prüfung besteht nicht hinsichtlich der Daten von Wahlbe-
rechtigten, für die im Melderegister ein Sperrvermerk gemäß 
§ 51 Absatz 1 des Bundesmeldegesetzes eingetragen ist.

Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren 
geführt. Die Einsichtnahme ist durch ein Datensichtgerät 
möglich.

Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetra-
gen ist oder einen Wahlschein hat.

2.     Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig
hält, kann in der Zeit vom 20. Tag bis zum 16. Tag vor der 
Wahl, spätestens am 24. Mai 2024 bis 12:00 Uhr, bei der 
Gemeindebehörde: Stadt Krefeld, Fachbereich Bürgerser-
vice, Abteilung für Statistik und Wahlen, Briefwahlbüro Sei-
denweberhaus, Zimmer 8 Einspruch einlegen. 

Der Einspruch kann schriftlich oder durch Erklärung zur 
Niederschrift eingelegt werden.

3.     Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen 
sind, erhalten bis spätestens zum 19. Mai 2024 eine Wahl-
benachrichtigung. 

Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, 
wahlberechtigt zu sein, muss Einspruch gegen das Wähler-
verzeichnis einlegen, wenn er nicht Gefahr laufen will, dass 
er sein Wahlrecht nicht ausüben kann.

Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeich-
nis eingetragen werden und die bereits einen Wahlschein 
und Briefwahlunterlagen beantragt haben, erhalten keine 
Wahlbenachrichtigung.

4.     Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl in der kreis-
        freien Stadt Krefeld

durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum dieser 
kreisfreien Stadt
oder
durch Briefwahl
 
teilnehmen.

5.     Einen Wahlschein erhält auf Antrag

5.1 ein in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlbe-
rechtigter,

5.2 ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener 
Wahlberechtigter,

a) wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden 
die Antragsfrist auf Aufnahme in das Wählerverzeichnis bei 

INHALTSVERZEICHNIS
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Deutschen nach § 17 Abs. 1 der Europawahlordnung, bei 
Unionsbürgern nach § 17a Abs. 2 der Europawahlordnung 
bis zum 19. Mai 2024 oder die Einspruchsfrist gegen das 
Wählerverzeichnis nach § 21 Abs. 1 der Europawahlord-
nung bis zum 24. Mai 2024 versäumt hat,

b) wenn sein Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach 
Ablauf der Antragsfrist bei Deutschen nach § 17 Abs. 1 der 
Europawahlordnung, bei Unionsbürgern nach § 17a Abs. 2 
der Europawahlordnung oder der Einspruchsfrist nach § 21 
Abs. 1 der Europawahlordnung entstanden ist,

c) wenn sein Wahlrecht im Einspruchsverfahren festge-
stellt worden und die Feststellung erst nach Abschluss des 
Wählerverzeichnisses zur Kenntnis der Gemeindebehörde 
gelangt ist.

Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis einge-
tragenen Wahlberechtigten bis zum 07. Juni 2024, 18:00 
Uhr, bei der Gemeindebehörde mündlich, schriftlich oder 
elektronisch beantragt werden.

Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Auf-
suchen des Wahlraums nicht oder nur unter nicht zumutba-
ren Schwierigkeiten möglich macht, kann der Antrag noch 
bis zum Wahltag, 15.00 Uhr, gestellt werden.

Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der 
beantragte Wahlschein nicht zugegangen ist, kann ihm bis 
zum Tage vor der Wahl, 12.00 Uhr, ein neuer Wahlschein 
erteilt werden.

Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberech-
tigte können aus den unter 5.2 Buchstabe a bis c angege-
benen Gründen den Antrag auf Erteilung eines Wahlschei-
nes noch bis zum Wahltag, 15.00 Uhr, stellen.

Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vorla-
ge einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er da-
zu berechtigt ist. Ein Wahlberechtigter mit Behinderungen 
kann sich bei der Antragstellung der Hilfe einer anderen 
Person bedienen.

6.    Mit dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte

 › einen amtlichen Stimmzettel,
 › einen amtlichen Stimmzettelumschlag,
 › einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der Wahlbrief 
zurückzusenden ist, versehenen roten Wahlbriefum-
schlag und

 › ein Merkblatt für die Briefwahl.

Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen für ei-
nen anderen ist nur möglich, wenn die Berechtigung zur Emp-
fangnahme der Unterlagen durch Vorlage einer schriftlichen 
Vollmacht nachgewiesen wird und die bevollmächtigte Person 
nicht mehr als vier Wahlberechtigte vertritt; dies hat sie der Ge-
meindebehörde vor Empfangnahme der Unterlagen schriftlich 
zu versichern. Auf Verlangen hat sich die bevollmächtigte Per-
son auszuweisen. Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahl-
brief mit dem Stimmzettel und dem Wahlschein so rechtzeitig 
an die angegebene Stelle absenden, dass der Wahlbrief dort 
spätestens am Wahltage bis 18.00 Uhr eingeht.

Ein Wahlberechtigter, der des Lesens unkundig oder wegen ei-
ner Behinderung an der Abgabe seiner Stimme gehindert ist, 
kann sich zur Stimmabgabe der Hilfe einer anderen Person be-
dienen. Die Hilfsperson muss das 16. Lebensjahr vollendet ha-
ben. Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der Kundgabe 
einer vom Wahlberechtigten selbst getroffenen und geäußerten 
Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig ist eine Hilfeleis-
tung, die unter missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die 
selbstbestimmte Willensbildung oder Entscheidung des Wahl-
berechtigten ersetzt oder verändert oder wenn ein Interessen-
konflikt der Hilfsperson besteht. Die Hilfsperson ist zur Geheim-
haltung der Kenntnisse verpflichtet, die sie bei der Hilfeleistung 
von der Wahl einer anderen Person erlangt hat.

Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik Deutschland 
ohne besondere Versendungsform ausschließlich von der Deut-
schen Post AG unentgeltlich befördert.

Krefeld, den 29. April 2024
Der Oberbürgermeister

12. ÄNDERUNG DES FLÄCHENNUT-
ZUNGSPLANES DER STADT KREFELD 
IM BEREICH WESTPARKSTRASSE / 
MENGELBERGSTRASSE / 
AM CANISIUSPLATZ

Bekanntmachungsanordnung des Oberbürgermeisters 
vom 29.04.2024

I. Abschließender Beschluss

Der Rat der Stadt Krefeld hat in seiner Sitzung am 12.12.2023 
beschlossen: 

Gemäß § 2 Abs. 3 Baugesetzbuch (BauGB), in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634), in der der-
zeit gültigen Fassung, wird über die im Flächennutzungsplanän-
derungsverfahren vorgebrachten Stellungnahmen im Sinne der 
Begründung zur Vorlage entschieden. 

1. Die 12. Änderung des Flächennutzungsplanes wird gemäß 
§ 1 Abs. 8 BauGB abschließend beschlossen. 

2. Der Begründung nach § 5 Abs. 5 BauGB einschließlich des 
Umweltberichtes nach § 2a BauGB zur 12. Änderung des 
Flächennutzungsplanes (Anlage 1 zur Vorlage Nr. 5577/23) 
wird zugestimmt. 

Übereinstimmungsbestätigung

Es wird hiermit gemäß § 2 Abs. 3 der Verordnung über die öf-
fentliche Bekanntmachung von kommunalem Ortsrecht (Be-
kanntmachungsverordnung - BekanntmVO) in der derzeit gül-
tigen Fassung bestätigt, dass der Wortlaut des Beschlusstextes 
mit dem Beschluss des Rates der Stadt Krefeld vom 12.12.2023 
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übereinstimmt und dass gemäß § 2 Abs. 1 und 2 BekanntmVO 
verfahren worden ist. 

II. Genehmigung

Die 1-Monats-Frist endete gemäß § 6 Abs. 4 Satz 1 BauGB am 
08.04.2024. Da die Genehmigung nicht innerhalb der Frist ab-
gelehnt wurde, gilt sie gemäß § 6 Abs. 4 Satz 4 als erteilt.

Düsseldorf, den 08.04.2024
Bezirksregierung Düsseldorf
Az.: 35.02.01.01-04KR-012-1995 
Im Auftrag
gez. Kirmse

III. Wirksamwerden

Gemäß § 6 Abs. 5 BauGB wird die Genehmigung der 12. Ände-
rung des Flächennutzungsplanes der Stadt Krefeld hiermit be-
kannt gemacht. Mit dieser Bekanntmachung wird die Änderung 
des Flächennutzungsplanes wirksam.

Die 12. Änderung des Flächennutzungsplanes mit Begründung 
(einschließlich Umweltbericht) und zusammenfassender Erklä-
rung kann vom Tage der Bekanntmachung an beim Oberbürger-
meister der Stadt Krefeld, Fachbereich Stadt- und Verkehrspla-
nung, Oberschlesienstraße 16, 47807 Krefeld,

montags- bis freitagvormittags   von 08.30 Uhr bis 12.30 Uhr,

montags- bis donnerstagsnachmittags  von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr,

oder nach Vereinbarung 

von jedermann eingesehen werden. Auskunft über den Inhalt 
der Flächennutzungsplanänderung und ihrer Begründung wird 
auf Verlangen ebenfalls dort erteilt. Es wird darauf hingewie-
sen, dass Gesprächstermine auch außerhalb der oben genann-
ten Zeiten vereinbart werden können.

Die öffentliche Bekanntmachung des Abschließenden Be-
schlusses, der Genehmigung und des Wirksamwerdens der 12. 
Flächennutzungsplanänderung im Bereich Westparkstraße / 
Mengelbergstraße / Am Canisiusplatz wird gemäß § 4 Bekannt-
mVO in Verbindung mit der Hauptsatzung der Stadt Krefeld im 
Krefelder Amtsblatt hiermit angeordnet.

Bekanntmachungsanordnung

Der Beschluss des Rates vom 12.12.2023 wird hiermit nach § 52 
Abs. 2 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
(GO NRW) sowie die Genehmigung der Bezirksregierung vom 
08.04.2024 nach § 6 Abs. 5 BauGB – jeweils in der zurzeit gülti-
gen Fassung und in Verbindung mit § 2 Abs. 4 Nr. 1 BekanntmVO 
öffentlich bekannt gemacht.

Zur besseren Orientierung ist das von der Änderung betroffene 
Plangebiet in einem Kartenausschnitt dargestellt.

 

IV. Hinweise

Gemäß § 215 BauGB wird darauf hingewiesen, dass

1. eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nrn. 1 bis 3 BauGB 
bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB be-
achtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis 
des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans und

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des 
Abwägungsvorgangs,

unbeachtlich sind, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit 
dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Stadt Krefeld 
geltend gemacht worden sind; der Sachverhalt, der die Verlet-
zung oder den Mangel begründen soll, ist darzulegen.

Darüber hinaus wird gemäß § 7 Abs. 6 Satz 2 der Gemeindeord-
nung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NW. S. 666) – in 
der derzeit gültigen Fassung – darauf hingewiesen, dass gemäß 
§ 7 Abs. 6 Satz 1 GO NRW die Verletzung von Verfahrens- und 
Formvorschriften dieses Gesetzes gegen Satzungen, sonstige 
ortsrechtliche Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach 
Ablauf von sechs Monaten seit ihrer Verkündung nicht mehr gel-
tend gemacht werden können, es sei denn
 

 » eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorge-
schriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,

 » die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmungen 
oder der Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß be-
kanntgemacht worden,

 » der Oberbürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher bean-
standet oder

 » der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Kre-
feld vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und 
die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergeben.

Krefeld, den 29.04.2024
Der Oberbürgermeister
Frank Meyer



79. Jahrgang Nummer 18 | Donnerstag, 2. Mai 2024 Seite 140

STADT KREFELD | PRESSE UND KOMMUNIKATION | TELEFON 0 21 51 86 14 02 | FAX 86 14 10 | MAIL: NACHRICHTEN@KREFELD.DE

K R E F E L D E R  A M T S B L A T T
INKRAFTTRETEN DES BEBAUUNGS-
PLANES NR. 851 – WESTPARKSTRASSE / 
MENGELBERGSTRASSE / 
AM CANISIUSPLATZ – 
Bekanntmachungsanordnung des Oberbürgermeisters 
vom 29.04.2024

Der Rat der Stadt Krefeld hat in seiner Sitzung am 07.03.2024 
beschlossen:
 
1. Über die im Bebauungsplanverfahren vorgebrachten Stel-

lungnahmen wird im Sinne der Begründung zur Vorlage 
entschieden.       
Gemäß § 10 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB), in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634), in 
der derzeit gültigen Fassung i. V. m. § 41 der Gemeinde-
ordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NW. S. 
666) in der derzeit gültigen Fassung wird der Bebauungs-
plan Nr. 851 – Westparkstraße / Mengelbergstraße / Am 
Canisiusplatz – in der durch violette Eintragungen geän-
derten Fassung als Satzung beschlossen.    
Der Begründung nach § 9 Abs. 8 BauGB einschließlich des 
Umweltberichtes nach § 2a BauGB zum Bebauungsplan Nr. 
851 – Westparkstraße / Mengelbergstraße / Am Canisius-
platz – (Anlage 1 zur Vorlage Nr. 5621/23) wird zugestimmt. 

2. Mit Inkrafttreten dieses Bebauungsplanes sollen folgende 
Bebauungspläne innerhalb des Geltungsbereiches des Be-
bauungsplanes Nr. 851 außer Kraft gesetzt werden: 

 › Nr. 356 – Raiffeisenstr./ Westparkstr./ Müller-Brüderlin-
Str./ Kempener Allee - 

 › Fluchtlinienplan Nr. 160 – Birkschenweg / Hülser Straße 
/ Neuer Weg

Übereinstimmungsbestätigung

Es wird hiermit gemäß § 2 Abs. 3 der Verordnung über die öf-
fentliche Bekanntmachung von kommunalem Ortsrecht (Be-
kanntmachungsverordnung - BekanntmVO) in der zurzeit gülti-
gen Fassung bestätigt, dass der Wortlaut des Beschlusstextes 
mit dem Beschluss des Rates der Stadt Krefeld vom 07.03.2024 
übereinstimmt und dass gemäß § 2 Abs. 1 und 2 BekanntmVO 
verfahren worden ist. 

Bekanntmachungsanordnung

Der vorstehende Beschluss wird hiermit gemäß § 10 Abs. 3 des 
Baugesetzbuches (BauGB) in der derzeit gültigen Fassung in 
Verbindung mit § 52 Abs. 2 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der derzeit gültigen Fassung 
und § 2 Abs. 4 Nr. 1 Bekanntmachungsverordnung (Bekannt-
mVO) öffentlich bekannt gemacht.

Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan Nr. 851  
– Westparkstraße / Mengelbergstraße / Am Canisiusplatz – ge-
mäß § 10 BauGB in Kraft.

Der Bebauungsplan liegt mit der Begründung nach § 10 Abs. 
3 und der zusammenfassenden Erklärung nach § 10a Abs. 1 
BauGB beim Oberbürgermeister der Stadt Krefeld, Fachbereich 

Vermessung, Kataster und Liegenschaften, Oberschlesienstra-
ße 16, 47807 Krefeld. 

montags- bis freitagvormittags 08.30 Uhr bis 12.30 Uhr
montags- bis mittwochnachmittags 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr
donnerstagnachmittags 14.00 Uhr bis 17.30 Uhr

für jedermann zur Einsicht bereit; über den Inhalt wird auf Ver-
langen ebenfalls dort Auskunft erteilt. Rechtskräftige Bebau-
ungspläne sind auch im Geoportal unter dem Link https://geo-
portal-niederrhein.de/krefeld/bauenundplanen/ einsehbar.

Externe Kompensationsmaßnahmen

Zum Ausgleich des entstehenden Kompensationsdefizites in 
Höhe von 4.907 Werteinheiten (vgl. Umweltbericht, Kap. 2.5) 
wird das Ökokonto „Im Bückerfeld“ im Bereich der Gemarkung 
Benrad, Flur 4, Flurstücke 727, 732, 733, 734, 741 und tlw. 914 
mit einer Flächengröße von insgesamt 21.322 m² in Anspruch 
genommen. Dort ist eine Aufwertung um 3 WE/m² möglich, so 
dass dies einem Flächenanteil innerhalb der Ökokontofläche 
von rd. 1.637 m² entspricht. 

Zur besseren Orientierung ist das Bebauungsplangebiet in 
einem Kartenausschnitt dargestellt.
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Hinweise

Gemäß

a) § 44 Abs. 5 BauGB
b) § 215 Abs. 2 BauGB
c) § 7 Abs. 6 Satz 2 GO NRW

wird auf die folgenden Rechtsvorschriften hingewiesen:

zu a): Fälligkeit und Erlöschen der Entschädigungsansprüche

§ 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 BauGB

Der Entschädigungsberechtigte kann Entschädigung verlangen, 
wenn die in den §§ 39 bis 42 BauGB bezeichneten Vermögens-
nachteile eingetreten sind. Er kann die Fälligkeit des Anspru-
ches dadurch herbeiführen, dass er die Leistung der Entschädi-
gung schriftlich bei dem Entschädigungspflichtigen beantragt.
 

§ 44 Abs. 4 BauGB

Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von 
drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die in Abs. 3 
Satz 1 bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind, die 
Fälligkeit des Anspruches herbeigeführt wird.

zu b): Frist für die Geltendmachung der Verletzung von Verfah-
rens- und Formvorschriften sowie von Mängeln der Abwägung

§ 215 Abs. 1 BauGB

Unbeachtlich werden

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche 
Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvor-
schriften,

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB be-
achtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis 
des Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes 
und

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des 
Abwägungsvorgangs,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntma-
chung schriftlich gegenüber der Stadt Krefeld geltend gemacht 
worden sind; der Sachverhalt, der die Verletzung oder den Man-
gel begründen soll, ist darzulegen. Satz 1 gilt entsprechend, 
wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a BauGB beachtlich sind.

zu c): Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Ge-
meindeordnung

§ 7 Abs. 6 Satz 1 GO NRW

Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Ge-

meindeordnung kann gegen Satzungen, sonstige ortsrechtli-
che Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf von 
sechs Monaten seit ihrer Verkündung nicht geltend gemacht 
werden, es sei denn

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorge-
schriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder 
der Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffent-
lich bekannt gemacht worden,

c) der Oberbürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher be-
anstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt 
Krefeld vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvor-
schrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Man-
gel ergibt.

Krefeld, den 29.04.2024
Der Oberbürgermeister
Frank Meyer
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„Krefelder Amtsblatt“ 
Für den Inhalt verantwortlich: Der Oberbürgermeister der Stadt Krefeld, Presse und Kommunikation, Rathaus, Tel. 86 14 02. Das Amtsblatt wird kostenlos 
abgegeben und ist in den Rathäusern Krefeld, Fischeln, Hüls und Uerdingen einzusehen. Das Krefelder Amtsblatt stellen wir allen Interessierten jeweils am 
Erscheinungstag (in der Regel wöchentlich donnerstags) im Internet auch  kostenlos als PDF-Datei zur Verfügung. Es ist unter www.krefeld.de/amtsblatt 
zu finden. Dort kann man auch einen E-Mail Newsletter abonnieren, der über das Erscheinen eines neuen Amtsblattes informiert. Bei Postbezug beträgt 
das Bezugsgeld (einschl. Porto) jährlich 87,20 Euro. Bestellung an: Stadt Krefeld, 13 - Presse und Kommunikation, Von-der-Leyen-Platz 1, 47798 Krefeld.

KOMMUNALER ORDNUNGSDIENST

ÄRZTLICHER DIENST

ÄRZTLICHER BEREITSCHAFTSDIENST 
116 117
ÄRZTLICHER NOTDIENST:
Der Notdienst in Krefeld ist unter Telefon 
0 18 05 - 04 41 00 montags, dienstags und don-
nerstags von 19.00 Uhr bis 7.00 Uhr, mittwochs 
von 14.00 Uhr bis 7.00 Uhr und freitags von 14.00 
Uhr bis Montagmorgen um 7.00 Uhr erreichbar.

ZAHNÄRZTE:
Der Zahnärztliche Notdienst ist unter Telefon  
0 18 05 - 98 67 00 zu erreichen. Sprechzeiten: 
samstags, sonntags und feiertags von 10.00 
bis 12.00 Uhr und von 18.00 bis 19.00 Uhr, 
 mittwochs- und freitagsnachmittag von 
17.00 bis 19.00 Uhr,  montags, dienstags und 
donnerstags von 21.00 bis 22.00 Uhr.

TIERÄRZTLICHER DIENST
Der tierärztliche Dienst ist samstags ab 12.00 Uhr 
bis montags um 8.00 Uhr sowie an  Feiertagen 
unter Telefon 07 00- 84 37 46  66 zu erreichen.

AUF EINEN BLICK

NOTDIENSTE
Elektro-Innung Krefeld
0 18 05- 66 05 55

Feuer 112
Rettungsdienst/Notarzt 112
Krankentransport  1 92 22
Branddirektion  82 13-0
Zentrale Bürgerinformation  
bei Unglücks- und Notfällen 1 97 00

RUFNUMMERN DER FEUERWEHR

APOTHEKENDIENST
Die Notdienste der Apotheken in 
 Nordrhein-Westfalen können im Internet 
 abgerufen werden unter: 
www.aknr.de
oder telefonisch unter der vom Festnetz 
 kostenlosen Rufnummer 08 00-0 02 28 33

08 00- 1 11 01 11 und 08 00- 1 11 02 22

TELEFONSEELSORGE

NOTDIENSTE
Innung für Sanitär-Heizung-
Klima-Apparatebau Krefeld

03.05. – 05.05.2024  
Michael-Franz Kotalla, Illerstraße 15, 
47809 Krefeld 54 18 65

09.05.2024  
Carl Lechner GmbH, Vinzenstraße 15, 
47809 Krefeld 80 62-0

10.05. – 12.05.2024  
Gerhard Küppers GmbH
Westpreußenstraße 23, 
47809 Krefeld 52 76-0

Der Kommunale Ordnungsdienst ist Ansprechpart-
ner in Sachen Sicherheit, Ordnung und Sauberkeit 
auf Krefelder Straßen, Wegen und Plätzen. 
Er ist aktuell erreichbar 
montags bis donnerstags und sonntags 
von 8 bis 24 Uhr 
sowie freitags und samstags von 9 bis 1 Uhr
unter der Rufnummer 0 21 51 / 86 40 00
oder per E Mail unter KOD@krefeld.de
Außerhalb dieser Zeiten ist das ComCenter 
der Polizei unter der Rufnummer 0 21 51 / 63 40 
zu kontaktieren.


